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Rechtsprechung
BGB §§ 164, 177, 1922; GBO § 19; EuErbVO Art. 20, 
21, 34
Vollmachtloses Handeln für einen verstorbenen 
Grundstückseigentümer; Geltung deutschen Erb-
rechts für ein in Deutschland belegenes Nachlass-
grundstück eines britischen Staatsangehörigen 

1. Handelt ein vollmachtloser Vertreter im Namen 
eines verstorbenen Grundstückeigentümers, gibt er 
also eine Willenserklärung oder Verfahrenserklä-
rung im Namen einer nicht mehr existierenden Per-
son ab, so ist das Rechtsgeschäft einer Genehmigung 
durch die Erben nicht zugänglich. § 177 BGB fi ndet 
auf einen derartigen Sachverhalt weder direkt oder 
analog Anwendung. 

2. War der Erblasser britischer Staatsangehöriger, 
so gilt für die Erbfolge in sein in Deutschland be-
legenes Nachlassgrundstück kraft Rückverweisung 
das deutsche Recht mit der Folge, dass nicht der in 
England bestellte „administrator“, sondern die nach 
BGB zu bestimmenden Erben des Verstorbenen ver-
fügungsbefugt sind. (Leitsätze der DNotI-Redaktion)

OLG Bremen, Beschl. v. 16.4.2020 – 3 W 9/20

Problem
Mit notariellem Kaufvertrag erwarben mehrere Be-
teiligte in Bremerhaven belegenen Grundbesitz. Eine 
weitere Beteiligte (im Folgenden: „Erblasserin“) wur-
de beim Kaufvertragsabschluss vollmachtlos vertreten. 
Wie sich später herausstellte, war sie zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses bereits verstorben. Sie war britische 
Staatsangehörige (England und Wales) und hatte dort 
auch ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt. Für sie war 
durch den High Court of Justice England and Wales ein 
administrator des Nachlasses bestellt worden. Dieser hat 
mit notariell beglaubigter Erklärung den Kaufvertrags-
schluss durch die Erblasserin genehmigt. 

Das Grundbuchamt lehnte die Eintragung der Vor-
merkung ab und führte zur Begründung aus, dass an-
gesichts der in England geltenden Nachlassspaltung 
für das in Deutschland befi ndliche unbewegliche Ver-
mögen deutsches Recht gelte und der administrator 
deswegen die Genehmigungserklärung nicht abgeben 
könne. Erforderlich sei vielmehr die Zustimmung der 
Erben der Erblasserin unter Vorlage eines gegenständ-
lich beschränkten Erbescheins. 

Entscheidung
Die gegen die Zwischenverfügung eingelegte Beschwer-

de blieb ohne Erfolg. Das OLG Bremen stützt seine ab-
lehnende Entscheidung ausschließlich darauf, dass die 
bereits verstorbene Erblasserin keine Willenserklärung 
abgeben könne. Auch ein vollmachtloser Vertreter kön-
ne für eine nicht mehr existente Person nicht auftreten. 
§ 177 BGB fi nde auf eine derartige Konstellation we-
der direkt noch analog Anwendung. Ein Bedürfnis für 
eine analoge Anwendung des § 177 BGB bestehe nicht, 
da es an einer planwidrigen Regelungslücke fehle. Das 
Vermögen gehe im Zeitpunkt des Todes auf die Erben 
über, sodass diese über die Nachlassgegenstände ver-
fügungsbefugt seien. Allerdings hätten dann auch die 
Erben vertreten werden müssen – was das Gericht off en-
bar nicht als gegeben ansah. In Betracht käme allenfalls 
eine Anwendung des § 179 BGB und eine Haftung des 
vollmachtlosen Vertreters, worauf es vorliegend aller-
dings nicht ankomme. 

Anmerkung
Es ist anerkannt ist, dass auch die Genehmigungsbefug-
nis i. S. d. § 177 BGB gem. § 1922 BGB auf die Erben 
übergeht (BGH NJW 1954, 145; OLG Hamm NJW-
RR 1987, 1170). Der Übergang der Genehmigungs-
befugnis kam vorliegend allerdings nicht in Betracht, 
da die Erblasserin schon zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses nicht mehr lebte und somit auch nicht vertre-
ten werden konnte. In diesem Teil der Begründung ist 
dem OLG noch zuzustimmen.

Die entscheidende Frage ist jedoch eine andere: Ist der 
Vertretene zum Zeitpunkt der Abgabe der Willenserklä-
rung bereits verstorben, so muss geprüft werden, ob der 
Vertreter hilfsweise für die Erben handeln wollte. Das 
ist eine Tatfrage, die im Einzelfall beleuchtet werden 
muss. In aller Regel wird man durch Umdeutung gem. 
§ 140 BGB zu dem Ergebnis kommen, dass der Vertre-
ter (hypothetisch) auch für die Erben gehandelt hätte. 
Das muss jedenfalls gelten, solange Anhaltspunkte da-
für fehlen, dass der Vertreter den Erblasser nur persön-
lich verpfl ichten wollte und nicht auch dessen Erben. 
Bei einem Grundstückskaufvertrag ist nicht ersichtlich, 
warum der Vertreter nicht auch implizit hilfsweise für 
die Erben handeln möchte. Diese sind ausreichend da-
durch geschützt, dass sie die Genehmigung verweigern 
können. Zudem liegt eine solche Umdeutung auch im 
Interesse der anderen Vertragspartei. Zu all diesen Pro-
blemkreisen verliert das Gericht kein Wort. Und das, 
obwohl der BGH in der Vergangenheit obiter dictum 
im Ergebnis zutreff end davon ausging, dass es für die 
Anwendung des §  177 BGB gerade nicht darauf an-
komme, ob der Vertretene zum Zeitpunkt der Abgabe 
der Willenserklärung noch lebte (so ausdrücklich BGH 
NJW 1954, 145.). Prägnant formuliert der BGH im 
amtlichen Leitsatz:
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„Ein Vertrag, der von einem Vertreter ohne Vertretungs-
macht im Namen eines Vermißten geschlossen wurde, 
kann durch Genehmigung der Erben des Vermißten 
wirksam werden, wenn sich später ergibt, daß der 
Vertretene zur Zeit des Abschlusses des Vertrags nicht mehr 
lebte.“

Bzgl. der IPR-Fragestellungen ist die Entscheidung 
des OLG – ebenso wie bereits die Zwischenverfü-
gung des Grundbuchamts – zutreff end. Vom Ge-
richt nicht angesprochen wird zwar die Frage des 
anwendbaren Rechts bzgl. der Vertretung ohne Ver-
tretungsmach, im Ergebnis aber zutreff end gelöst. Die-
se richtet sich nach dem Geschäftsstatut (strittig, vgl. 
ausführlich BeckOGK-BGB/Ulrici, Std.: 1.5.2020, 
§  177 Rn. 231), also vorliegend nach dem deutschen 
Recht.

Für die Frage, wer zur Genehmigung befugt ist, ist 
schließlich das auf die Erbfolge anwendbare Recht zu 
bestimmen. Art. 21 Abs. 1 EuErbVO verweist hierzu 
auf das Recht des Staates, in dem der Erblasser im Zeit-
punkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte, im konkreten Fall das Vereinigte Königreich. 
Gem. Art. 34 Abs. 1 EuErbVO ist auch das im Ver-
einigten Königreich geltende internationale Privatrecht 
anzuwenden. Insbesondere wäre gem. Art. 34 Abs. 1 
EuErbVO eine Rückverweisung auf das deutsche 
Recht zu beachten. Zwar ist das Zivilrecht, einschließ-
lich des internationalen Privatrechts in den einzelnen 
britischen Landesteilen unterschiedlich geregelt. Über 
Art. 36 Abs. 2 lit. a EuErbVO ist daher – da es auch 
kein einheitliches Kollisionsrecht gibt – das Recht der 
Teilrechtsordnung anzuwenden, in der der Erblasser 
zum Zeitpunkt des Eintritts des Erbfalls seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte. Der konkrete Landesteil, 
in dem sich die Erblasserin zum Zeitpunkt des Todes 
gewöhnlich aufhielt, ist der Entscheidung nicht zu ent-
nehmen. Da in sämtlichen britischen Landesteilen der 
Grundsatz des common law gilt, dass die Erbfolge des 
unbeweglichen Vermögens nach der jeweiligen lex rei si-
tae zu beurteilen ist, während für die Vererbung des be-
weglichen Vermögens das Erbstatut an das domicile des 
Erblassers anzuknüpfen ist (s. insoweit nur NK-BGB/
Odersky, Bd. 5: Erbrecht, 5. Aufl . 2018, Länderbericht 
Großbritannien, Rn. 5 ff .), kommt es darauf letztlich 
nicht an. Die Erbfolge in das unbewegliche Vermögen 
richtet sich demnach nach deutschem Recht, welches 
vorsieht, dass der Nachlass unmittelbar auf die Erben 
übergeht, so dass diese die Genehmigung erteilen konn-
ten. Von der Genehmigungsfähigkeit durch die Erben 
ging im Ergebnis zutreff end off enbar noch das Grund-
buchamt in seiner Zwischenverfügung aus – anders als 
im Ergebnis das OLG. 

Aktuelles
Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der 
Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen 
und Einfamilienhäuser

Im Bundesgesetzblatt vom 23. Juni 2020 wurde das 
Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten bei der 
Vermittlung von Kaufverträgen über Wohnungen und 
Einfamilienhäuser verkündet (BGBl. I vom 23.6.2020, 
S. 1245). Es wird unter anderem ein Formerfordernis 
(Textform) für den Maklervertrag eingeführt, der sich 
auf den Abschluss eines Kaufvertrags über eine Woh-
nung oder ein Einfamilienhaus bezieht (§ 656a BGB 
n.F.). Zudem ist vorgesehen, dass der Lohnanspruch 
bei Tätigkeit für beide Parteien nur eine Verteilung in 
gleicher Höhe zulässt. Wird der Makler für eine Partei 
unentgeltlich tätig, kann er sich auch von der anderen 
Partei keinen Maklerlohn versprechen lassen (§ 656c 
BGB n.F.). Eine Abwälzung der Maklerkosten auf die 
andere Vertragspartei ist nur möglich, wenn die Partei, 
die den Maklervertrag abgeschlossen hat, zur Zahlung 
des Maklerlohns mindestens in gleicher Höhe verpfl ich-
tet bleibt (§ 656d BGB n.F.). Das Gesetz gilt gemäß 
Art. 229 § 53 EGBGB für Maklerverträge, die ab dem 
23. Dezember 2020 geschlossen werden.

Literaturhinweis
J. Weber (Hrsg.), Kölner Formularbuch Wohnungs-
eigentumsrecht, 2020, 919 Seiten, 129,– €

An Literatur zum Wohnungseigentumsgesetz besteht 
wahrlich kein Mangel. In wenigen anderen Rechtsge-
bieten gibt es so viele verschiedene Kommentare und 
Handbücher. Dennoch stößt das vorliegende Werk in 
eine Marktlücke. Es ist das erste – und soweit ersicht-
lich auch einzige – Werk, dass das Recht des WEG aus-
schließlich aus Sicht der notariellen Vertragsgestaltung 
beleuchtet. An keiner anderen Stelle fi nden sich in die-
ser Konzentration die Probleme behandelt, die sich aus 
Sicht des Notars bei der Gestaltung von Teilungserklä-
rungen und Gemeinschaftsordnungen sowie Kaufver-
trägen bzgl. Wohnungs- oder Teileigentumseinheiten 
stellen. Neben der Begründung von Wohnungseigen-
tum, der Gestaltung von Gemeinschaftsordnungen, 
der nachträglichen Veränderungen des Wohnungs-
eigentums und der Veräußerung von Wohnungseigen-
tum ist besonders erfreulich, dass sich das Buch auch 
mit Spezialbereichen beschäftigt, die sich bei der Ver-
tragsgestaltung stellen. Hierzu gehören unter anderem 
die Beteiligung von Minderjährigen und eine Darstel-
lung spezieller Wohnungseigentumsanlagen wie bspw. 
betreutes Wohnen. 


